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Zukunftsperspektiven Neuköllner Kultur-Flaggschiffe

Fragestellung des Bezirksverordneten:

1. Welche Pläne verfolgt das Bezirksamt mit der Neuköllner Oper in der laufenden Wahlperi-
ode?

2. Gibt es Pläne zu einer Entwicklung des Heimathafens (wenn ja, welche?)

3. Plant das Bezirksamt ähnliche Projekte bzw. Kooperationen für Kinder und Jugendliche wie 
das "Kinderopernhaus" in der Gropiusstadt (wenn ja, inwiefern)?

4. Beteiligt sich der Bezirk an anfallenden Kosten für das "Kinderopernhaus" und wenn ja, bitte 
nach Höhe und Jahr aufschlüsseln?

5. Verfolgt das Bezirksamt Pläne, ausgewählte Naturorte im Bezirk zu Kulturorten zu erweitern 
(wenn ja, inwiefern)?

Antwort des Bezirksamtes:

Sehr geehrter Herr Vorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Potthast,

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:
Die inhaltliche Arbeit der Neuköllner Oper wird nicht durch das Bezirksamt Neukölln festge-
legt.



Zu 2.:
Die Betreiber*innen des Heimathafens haben die Räumlichkeiten vom Bezirksamt angemie-
tet. Eine darüberhinausgehende Rolle als die eines Vermieters hat das Bezirksamt Neukölln 
nicht.

Zu 3.:
Die Senatskulturverwaltung für Kultur hat unterschiedliche Fördersäulen, die mit Projekten un-
terfüttert werden, so zum Beispiel die Fördersäule Kulturelle Bildung oder das Förderpro-
gramm für Kinder-, Jugend- und Puppentheater und Akteur*innen im Bereich der Performing 
Arts für ein junges Publikum (KiA-Programm). Im Rahmen einer Zuwendung finden jährlich sehr 
unterschiedliche Projekte statt. Die Förderaufrufe finden jährlich statt. Das Bezirksamt Neu-
kölln ist Fördergeber, beteiligt sich allerdings nicht an den inhaltlichen Planungen.

Zu 4.:
Das Projekt Kinderopernhaus der Staatsoper ist ein von der Senatsbildungsverwaltung geför-
dertes Projekt in mehreren Bezirken. Der Beitrag der Bezirke wird unterschiedlich erbracht. 
Der Bezirk Neukölln stellt die Räumlichkeiten des Gemeinschaftshauses für das gemeinsame 
Projekt ohne weitere Kosten für die Proben als auch die Aufführung zur Verfügung. Gleichfalls 
übernimmt die Musikschule im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags die Honorarkosten für 
den/die Chorleiterin und die Stimmbildnerin. Die von der Musikschule nach der AV Honorare 
finanzierten pädagogischen Lehrkräfte gehören zum regulären Kreis der Musikschulhonorar-
kräfte Neuköllns. Kosten werden dem Bezirk erst ab September 2023 entstehen, sodass hier 
nur die kalkulierten Kosten genannt werden können: soweit es sich um ein Schuljahr von ca. 
10 Monaten handelt, werden die Kosten dies inkl. Workshops bei rund 15.000 € für das Schul-
jahr 2023/2024 liegen.

Zu 5.:
Nein. Jede*r Veranstalter*in einer kulturellen Veranstaltung muss beim Grundstückseigentü-
mer entsprechende Anfragen bzw. bei öffentlichen Flächen ein Antrag auf Sondernutzung stel-
len. Übergreifende Pläne, Naturorte zu Kulturorten zu erweitern, existieren nicht. 

Karin Korte
Bezirksstadträtin


